
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stadt Wetzlar, Stadtteil Dutenhofen 
 

Bebauungsplan Nr. 16 
 

„Am Johannisacker“ 
 
 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13b und § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13b und § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen (Frist bis 
zum 24.05.2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar und Linden, den 21.10.2019 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13b und § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 BauGB  
 
Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen 

Deutsche Telekom Technik GmbH (15.05.2019) 
enwag Energie- und Wassergesellschaft mbH (24.04.2019) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (23.04.2019) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser- und Bodenschutz (21.05.2019) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Schulservice (16.04.2019) 
Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie (30.04.2019) 
Regierungspräsidium Gießen (24.05.2019) 
Wasserverband Kleebach (06.05.2019) 
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (16.05.2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13b und § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB 

Bürger 1 (15.05.2019) 
Bürger 2 (23.05.2019) 
Bürger 3 (24.05.2019) 
Bürger 4 (24.05.2019) 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (15.05.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die seitens der Deutschen Telekom Technik GmbH in der angesprochenen Stel-
lungnahme vom 22.11.2016 vorgebrachten allgemeinen Hinweise wurden zur wei-
tergehenden Berücksichtigung bei der Erschließungsplanung bereits in die Begrün-
dung zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 

1. 
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Anlage zum Schreiben der Deutschen Telekom Technik GmbH 
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enwag Energie- und Wassergesellschaft mbH (24.04.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis wird zur weitergehenden Berücksichtigung bei der Erschließungspla-
nung in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus grundsätzlich kein weiterer Hand-
lungsbedarf. Die Festlegung des konkreten Standortes und der entsprechend erfor-
derlichen Flächen erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

2. 

1. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (23.04.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Regionalplan Mittelhessen 2010 wird in Kapitel 5.2 für die Stadt Wetzlar für den 
Zeitraum 2002 bis 2020 aus raumordnerischer Sicht ein Wohnsiedlungsflächenbe-
darf von 62 ha angegeben, der gemäß der raumordnerischen Zielvorgabe 5.2-7 als 
errechneter Flächenbedarf den Maximalwert darstellt, der nicht überschritten werden 
darf. Dieser Wert wird auch unter Berücksichtigung der größeren Baugebietsentwick-
lungen im zugrunde gelegten Zeitraum nicht erreicht. 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der grundsätzlichen Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange stehen im Rahmen 
des vorliegenden Bauleitplanverfahrens unter anderem die in § 1 Abs. 6 BauGB 
genannten Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Bevölkerungsentwicklung und die 
Fortentwicklung vorhandener Ortsteile als öffentliche und in der Bauleitplanung 
ebenfalls beachtliche Belange gegenüber. Die Grundstücke innerhalb des Plangebie-
tes sollen nach den städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Wetzlar baulich 
entwickelt werden. Demnach wird der geplanten Ausweisung eines bedarfsorientier-
ten Wohngebietes gegenüber einer wenn auch nur extensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung des Plangebietes im Sinne einer Abwägungsentscheidung planerisch der 
Vorzug gegeben. Auch wird hinsichtlich der umliegenden landwirtschaftlichen Flä-
chen die gesicherte Anbindung an das Wegenetz nicht beeinträchtigt und auch die 
Bewirtschaftung und Befahrung mit landwirtschaftlichen Maschinen durch die vorlie-
gende Planung nicht eingeschränkt. Eine Zerschneidung einer größeren landwirt-
schaftlichen Einheit kann ebenfalls ausgeschlossen werden, da lediglich der unmit-
telbare Ortsrandbereich städtebaulich entwickelt werden soll.  

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 
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Im Zuge der geplanten Baugebietsentwicklung kann somit ein wesentlicher Beitrag 
zur Schaffung von Bauplätzen für die bedarfsorientierte Eigenentwicklung im Stadt-
teil Dutenhofen geleistet werden. Der Bereich des Plangebietes grenzt zudem unmit-
telbar an bestehende Wohnbebauung am Ortsrand und bietet sich für eine städte-
bauliche Entwicklung an, zumal die äußere verkehrliche Erschließung sowie die Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur im Umfeld bereits vorhanden sind.  
 
Die für den erforderlichen biotopschutzrechtlichen Ausgleich vorgesehenen Flächen 
mit geplanten Streuobstpflanzungen werden im Übrigen nicht vollständig einer land-
wirtschaftlichen Nutzung entzogen. Auf beiden Flächen wird zwar die bestehende 
Ackerfläche zu einer Streuobstwiese umgenutzt. Beide Flächen sind zusammen 
jedoch nur rd. 0,14 ha groß und umfassen künftig auch den Baumbestand umgebene 
Grünlandflächen. Schließlich werden die Flächen innerhalb des eigentlichen Plange-
bietes bislang überwiegend als beweidetes Grünland genutzt. Auf einzelnen Flurstü-
cken befinden sich zudem Streuobstbestände. Mithin ist davon auszugehen, dass 
durch die städtebauliche Entwicklung als Wohngebiet der Landwirtschaft keine Flä-
chen herausgehobener Bedeutung entzogen werden. 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bis zum 31.12.2019 gilt § 13a BauGB entsprechend für Bebauungspläne mit einer 
Grundfläche von weniger als 10.000 m2, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzun-
gen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
anschließen. Die Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren 
unter Einbeziehung von Außenbereichsflächen gemäß § 13b BauGB sind vorliegend 
gegeben, da der Bebauungsplan über die festgesetzte Art der baulichen Nutzung in 
Verbindung mit einer Feinsteuerung der zulässigen Nutzungen Wohnnutzungen auf 
Flächen vorbereitet, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
Das beschleunigte Verfahren ist darüber hinaus nur zulässig, wenn eine Grundfläche 
von 10.000 m2 nicht überschritten wird und wenn der Bebauungsplan kein Vorhaben 
vorbereitet, für das die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) besteht. Das be-
schleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) bestehen. 
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Vorliegend bleibt die zulässige Grundfläche deutlich unterhalb des genannten 
Schwellenwertes von 10.000 m2. Hierbei gilt als Grundfläche die Grundfläche i.S.d. 
§ 19 Abs. 2 BauNVO und somit der Anteil, der nach der festgesetzten Grundflächen-
zahl im Allgemeinen Wohngebiet mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. 
Dieser Anteil beträgt vorliegend rd. 5.900 m2 und liegt innerhalb des zulässigen Um-
fanges. Zudem wird kein UVP-pflichtiges Vorhaben vorbereitet und Schutzgebiete 
i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB werden ebenfalls nicht beeinträchtigt. Auch bestehen 
keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zu beachten sind, sodass das beschleunigte 
Verfahren angewendet werden kann. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der geplanten Ausweisung eines bedarfsorientierten Wohngebietes wird gegenüber 
einer wenn auch nur extensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Plangebietes im 
Sinne einer Abwägungsentscheidung planerisch der Vorzug gegeben. Im Einzelnen 
wird auf die vorgenannten Ausführungen verwiesen. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser- und Bodenschutz (25.11.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1. 

2. 

3. 



Bebauungsplan Nr. 16 „Am Johannisacker“     Seite 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus grundsätzlich 
kein weiterer Handlungsbedarf. Vom Ingenieurbüro Zick-Hessler wurde bereits eine 
entsprechende Vorplanung zur Entwässerung des Plangebietes erarbeitet, die als 
Grundlage für die weitere Erschließungs- und Entwässerungsplanung sowie als 
Nachweis für die gesicherte Erschließung i.S.d. § 30 Abs. 1 BauGB dient. Die Ent-
sorgung des im Plangebiet anfallenden Schmutzwassers und Niederschlagswassers 
erfolgt im Trennsystem durch Anschluss an das bestehende Entsorgungsnetz und 
einen Ausbau der entsprechenden Entsorgungsinfrastruktur innerhalb des geplanten 
Wohngebietes. Zur Rückhaltung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswas-
sers wird nach gegenwärtigem Planungsstand ein Rückhaltevolumen von rd. 350 m3 
erforderlich; die gedrosselte Ableitung ist auf den natürlichen Abfluss zu begrenzen. 
Der Bebauungsplan setzt für die nördlichen Teilflächen des vom eigentlichen Bauge-
biet nach Südosten hin abgesetzten Flurstückes 22 (Gemarkung Dutenhofen, Flur 
14) entsprechend der Vorplanung zur Entwässerung eine Fläche für die Abwasser-
beseitigung mit der Zweckbestimmung „Regenrückhaltebecken“ fest, sodass die für 
eine Entwässerung im Trennsystem in Form eines offenen Erdbeckens erforderli-
chen Flächen bauplanungsrechtlich gesichert werden.  
 
In der aktuellen SMUSI-Berechnung (Stand 10/2013) ist das Plangebiet nicht als 
Erweiterungsfläche enthalten. Das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser wird 
über einen in der öffentlichen Wegeparzelle geplanten Schmutzwasserkanal an zwei 
verschiedenen Stellen an den vorhandenen Mischwasserkanal angeschlossen. Ein-
zelne Grundstücke werden direkt an den vorhandenen Mischwasserkanal ange-
schlossen. Die Schmutzwassermenge wurde gemäß Arbeitsblatt DWA-A 118 „Hyd-
raulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen“ berechnet.  
 
Seitens des Regierungspräsidiums Gießen sind in der Stellungnahme vom 
24.05.2019 im Hinblick auf die Entwässerung und die Berücksichtigung der wasser-
wirtschaftlichen Belange im Rahmen des Bauleitplanverfahrens im Übrigen keine 
Bedenken geäußert worden, die der Planung grundsätzlich entgegenstehen. 
 
 

4. 

5. 
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Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Belange des Bodenschutzes werden insbesondere durch die Vorschrift zur was-
serdurchlässigen Befestigung von Pkw-Stellplätzen, Gehwegen, Garagenzufahrten 
und Hofflächen auf den Baugrundstücken im Plangebiet sowie durch die festgesetzte 
Grundflächenzahl, die hinter den Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO für Allge-
meine Wohngebiete zurückbleibt, berücksichtigt und entsprechend ihres Gewichtes 
in die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt.  
 
Im Übrigen beinhaltet der zum Bebauungsplan erstellte Landschaftspflegerische 
Fachbeitrag bereits umfangreiche Ausführungen zur Berücksichtigung der abwä-
gungserheblichen Belange des Bodenschutzes in der Bauleitplanung. Auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus grundsätzlich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die vorgebrachten Hinweise zum Bodenschutz mit der Nr. 2 bis 4 
wurden zur weitergehenden Berücksichtigung bereits zum Entwurf in die Begrün-
dung zum Bebauungsplan aufgenommen. Im Übrigen wird in der Begründung zum 
Bebauungsplan bereits entsprechend dargelegt, dass im Stadtteil Dutenhofen an-
derweitige Flächen für die städtebauliche Entwicklung eines Wohngebietes derzeit 
nicht zur Verfügung stehen. Zudem werden die Flächen innerhalb des eigentlichen 
Plangebietes bislang überwiegend als beweidetes Grünland genutzt. Auf einzelnen 
Flurstücken befinden sich zudem Streuobstbestände. Mithin ist davon auszugehen, 
dass durch die städtebauliche Entwicklung als Wohngebiet der Landwirtschaft keine 
Flächen herausgehobener Bedeutung entzogen werden. Der geplanten Ausweisung 
eines bedarfsorientierten Wohngebietes wird gegenüber einer wenn auch nur exten-
siven landwirtschaftlichen Nutzung des Plangebietes daher im Sinne einer Abwä-
gungsentscheidung planerisch der Vorzug gegeben. 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Einzelnen wird auf die vorgenannten Ausführungen verwiesen. 
 
 
 

6. 

7. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Schulservice (16.04.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, zumal im Bebauungsplan über die Festsetzung von Straßenver-
kehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB nur die zur Herstellung der geplanten 
Wohnstraßen erforderlichen Flächen bauplanungsrechtlich gesichert werden. Die 
innere Aufteilung des Straßenraumes obliegt hingegen der dem Bebauungsplan 
nachgelagerten Erschließungsplanung. 
 

1. 

2. 
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Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie (30.04.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

1. 

2. 

3. 
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Regierungspräsidium Gießen (24.05.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden 
Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Grundstücke innerhalb des Plangebietes befinden sich jedoch nicht in städti-
schem Eigentum, sondern im Eigentum eines privaten Vorhabenträgers. Gleichwohl 
folgt die Baugebietsentwicklung den städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt 
Wetzlar. 
 

1. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

2. 

3. 
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Zu 4: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Der Bebauungsplan setzt für Teilflächen des vom eigentlichen Baugebiet nach Süd-
osten hin abgesetzten Flurstückes 22 (Gemarkung Dutenhofen, Flur 14) entspre-
chend der diesbezüglich erarbeiteten Vorplanung eine Fläche für die Abwasserbesei-
tigung mit der Zweckbestimmung „Regenrückhaltebecken“ fest, sodass die für eine 
Entwässerung im Trennsystem in Form eines offenen Erdbeckens erforderlichen 
Flächen bauplanungsrechtlich gesichert werden. Der vorgesehene Verlauf der Zulei-
tung sowie das Auslaufbauwerk befinden sich jeweils auf Flurstücken, die sich als 
Wege- bzw. Grabenparzellen im Eigentum der Stadt Wetzlar befinden. Während für 
die Errichtung des geplanten Regenrückhaltebeckens im Bebauungsplan über die 
Festsetzung entsprechender Flächen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden, bedarf es für die Zuleitung sowie für das Auslaufbauwerk auf 
den städtischen Flurstücken 143 und 169 grundsätzlich keiner ausdrücklichen bau-
planungsrechtlichen Sicherung. Das Erfordernis einer entsprechenden naturschutz-
rechtlichen Genehmigung bleibt unberührt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung besteht demnach kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 

5. 

4. 
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Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 7 und 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf; ein entsprechender Hinweis wurde bereits zum Entwurf in die 
Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen.  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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Zu 12: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Regionalplan Mittelhessen 2010 stellt in Dutenhofen ausschließlich am südwest-
lichen Ortsrand ein Vorranggebiet Siedlung (Planung) dar. Der Bereich des Plange-
bietes ist dagegen als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft festgelegt, überlagert 
durch die Festlegung als Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen. So sollen 
die im Regionalplan ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft zwar die 
Offenhaltung der Landschaft durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung sichern, unter 
Achtung dieses Grundsatzes und unter Berücksichtigung städtebaulich, denkmal- 
und landschaftspflegerischer sowie umwelt- und naturschutzfachlicher Belange kön-
nen Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft jedoch auch der Eigenentwicklung im An-
schluss an bebaute Ortslagen dienen, sofern sich die Fläche auf weniger als 5 ha 
erstreckt. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Belange der Landwirtschaft ist insbe-
sondere aufgrund der aktuellen vergleichsweise extensiven Nutzung als Grünland 
und Pferdekoppel nicht zu erwarten. Darüber hinaus wird im Regionalplan Mittelhes-
sen 2010 am südwestlichen Ortsrand von Dutenhofen ein Vorranggebiet Siedlung 
(Planung) dargestellt. Die hier regionalplanerisch sowie gemäß den Darstellungen 
auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung bislang grundsätzlich möglichen Sied-
lungserweiterungsflächen sind jedoch aufgrund der Eigentumsverhältnisse allenfalls 
in einem längerfristigen Zeitrahmen zu sehen und nicht dazu geeignet, den nachge-
wiesenen Bedarf an der Bereitstellung von bedarfsorientierten Wohnbaugrundstü-
cken für die ortsansässige Bevölkerung kurzfristig zu decken. Demgegenüber steht 
die vollständige eigentumsrechtliche Verfügbarkeit der Flächen im Bereich des vor-
liegenden Plangebietes als Voraussetzung für die kurzfristige Schaffung von Bau-
grundstücken für eine Wohnbebauung sowie die nunmehr bereits seit einigen Jahren 
angestrebte städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich, die auch bereits entspre-
chend im Flächennutzungsplan der Stadt Wetzlar vorgesehen ist. 
 
Der grundsätzlichen Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange stehen im Rahmen 
des vorliegenden Bauleitplanverfahrens unter anderem die in § 1 Abs. 6 BauGB 
genannten Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Bevölkerungsentwicklung und die 
Fortentwicklung vorhandener Ortsteile als öffentliche und in der Bauleitplanung 
ebenfalls beachtliche Belange gegenüber. Die Grundstücke innerhalb des Plangebie-
tes sollen nach den städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Wetzlar baulich 
entwickelt werden.  
 

12. 

13. 



Bebauungsplan Nr. 16 „Am Johannisacker“     Seite 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch wird hinsichtlich der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen die gesicherte 
Anbindung an das Wegenetz nicht beeinträchtigt und auch die Bewirtschaftung und 
Befahrung mit landwirtschaftlichen Maschinen durch die vorliegende Planung nicht 
eingeschränkt. Eine Zerschneidung einer größeren landwirtschaftlichen Einheit kann 
ebenfalls ausgeschlossen werden, da lediglich der unmittelbare Ortsrandbereich 
städtebaulich entwickelt werden soll. Im Zuge der geplanten Baugebietsentwicklung 
kann somit ein wesentlicher Beitrag zur Schaffung von Bauplätzen für die bedarfsori-
entierte Eigenentwicklung im Stadtteil Dutenhofen geleistet werden. Der Bereich des 
Plangebietes grenzt zudem unmittelbar an bestehende Wohnbebauung am Ortsrand 
und bietet sich für eine städtebauliche Entwicklung an, zumal die äußere verkehrli-
che Erschließung sowie die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur im Umfeld bereits 
vorhanden sind.  
 
Die für den erforderlichen biotopschutzrechtlichen Ausgleich vorgesehenen Flächen 
mit geplanten Streuobstpflanzungen werden im Übrigen nicht vollständig einer land-
wirtschaftlichen Nutzung entzogen. Auf beiden Flächen wird zwar die bestehende 
Ackerfläche zu einer Streuobstwiese umgenutzt. Beide Flächen sind zusammen 
jedoch nur rd. 0,14 ha groß und umfassen künftig auch den Baumbestand umgebene 
Grünlandflächen. Schließlich werden die Flächen innerhalb des eigentlichen Plange-
bietes bislang überwiegend als beweidetes Grünland genutzt. Auf einzelnen Flurstü-
cken befinden sich zudem Streuobstbestände. Mithin ist davon auszugehen, dass 
durch die städtebauliche Entwicklung als Wohngebiet der Landwirtschaft keine Flä-
chen herausgehobener Bedeutung entzogen werden. Der geplanten Ausweisung 
eines bedarfsorientierten Wohngebietes wird gegenüber einer wenn auch nur exten-
siven landwirtschaftlichen Nutzung des Plangebietes im Sinne einer Abwägungsent-
scheidung planerisch der Vorzug gegeben.  
 
Die Belange des Bodenschutzes werden schließlich insbesondere durch die Vor-
schrift zur wasserdurchlässigen Befestigung von Pkw-Stellplätzen, Gehwegen, Ga-
ragenzufahrten und Hofflächen auf den Baugrundstücken im Plangebiet sowie durch 
die festgesetzte Grundflächenzahl, die hinter den Obergrenzen des § 17 Abs. 1 
BauNVO für Allgemeine Wohngebiete zurückbleibt, berücksichtigt und entsprechend 
ihres Gewichtes in die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt.  
 
 
Zu 13 und 14: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

14. 
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Wasserverband Kleebach (06.05.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen 
wird entsprochen. 
 
Die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden Schmutzwassers und Niederschlags-
wassers erfolgt im Trennsystem durch Anschluss an das bestehende Entsorgungs-
netz und einen Ausbau der entsprechenden Entsorgungsinfrastruktur innerhalb des 
geplanten Wohngebietes. Zur Rückhaltung des im Plangebiet anfallenden Nieder-
schlagswassers wird nach gegenwärtigem Planungsstand ein Rückhaltevolumen von 
rd. 350 m3 erforderlich; die gedrosselte Ableitung wird auf den natürlichen Abfluss 
begrenzt. Der Bebauungsplan setzt für Teilflächen des vom eigentlichen Baugebiet 
nach Südosten hin abgesetzten Flurstückes 22 (Gemarkung Dutenhofen, Flur 14) 
eine Fläche für die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung „Regenrückhal-
tebecken“ fest, sodass die für eine Entwässerung im Trennsystem in Form eines 
offenen Erdbeckens erforderlichen Flächen bauplanungsrechtlich gesichert werden. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird 
entsprochen. 
 
Die Hinweise werden zur Berücksichtigung bei der Bauplanung und Bauausführung 
in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Die angrenzend zum Verlauf 
der Trassen von bestehenden Entsorgungsleitungen im Bebauungsplan zeichnerisch 
vorgesehenen Anpflanzungen weisen durch die ausschließlich symbolhafte Festset-
zung einen hinreichenden räumlichen Schutzabstand auf. Die Lage des Verbands-
kanals innerhalb der Wegeparzelle westlich des Teilgeltungsbereiches der Plankarte 
2 wird nachrichtlich in die Planzeichnung zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Hand-
lungsbedarf. 

1. 

2. 



Bebauungsplan Nr. 16 „Am Johannisacker“     Seite 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. 16 „Am Johannisacker“     Seite 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (16.05.2019) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 3 bis 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen 
wird entsprochen. 
 
Der Verlauf der bestehenden Fernwasserleitung wird nachrichtlich in die Planzeich-
nung zum Bebauungsplan aufgenommen. Zudem werden im Bereich des beidseits 
der Rohrachse mit einer Breite von insgesamt 8,0 m verlaufenden Schutzstreifens, 
wie angeregt, mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen festge-
setzt und entsprechende Hinweise in die Begründung zum Bebauungsplan aufge-
nommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus 
grundsätzlich kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Verlauf der Fernwasserleitung quert die im Bebauungsplan festgesetzten Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ im südwestlichen An-
schluss an die für die Errichtung des erforderlichen Regenrückhaltebeckens vorge-
sehene Fläche. Diese Flächen sind nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
als artenreiches Grünland zu entwickeln und in extensiver Form zu pflegen. Festset-
zungen, die dem Betrieb und der Unterhaltung der Fernwasserleitung grundsätzlich 
entgegenstehen könnten, werden demnach nicht getroffen. 
 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis wird zur Berücksichtigung bei der Bauplanung und Bauausführung in die 
Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Anlage zum Schreiben Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke 
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Bürger 1 (15.05.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine Anbindung an die Stra-
ße Kleegarten, die bis auf die Höhe des geplanten Baugebietes entsprechend erwei-
tert wird sowie über einen Anschluss an die Straße Unterster Weg im Westen und 
ergänzend auch über die Straße Grohgasse im Nordosten. Die verkehrstechnische 
Erschließung beruht entgegen der zunächst vorgesehenen Erschließungsvariante, 
die dem Vorentwurf des Bebauungsplanes zugrunde lag und der zunächst vorgese-
henen Lage und Größe des Plangebietes entsprach, nicht mehr auf der Errichtung 
einer einzelnen Stichstraße mit Wendeanlage, sondern ermöglicht eine Durchbin-
dung der geplanten Verkehrsflächen zwischen den Straßen Kleegarten und Unters-
ter Weg. Hierbei wird nicht verkannt, dass es im Zuge der geplanten städtebaulichen 
Entwicklung von Wohnbaugrundstücken in gewissem Umfang zu einer Erhöhung des 
Verkehrsgeschehens im Umfeld des Plangebietes durch die zu erwartenden Ziel- 
und Quellverkehre kommen wird. Mit Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufes der 
weiterführenden innerörtlichen Verkehrswege ist im Zuge einer Umsetzung der Pla-
nung im Ergebnis jedoch nicht zu rechnen, da aufgrund der Anzahl an Bauplätzen 
sowie der räumlichen und zeitlichen Verteilung der zu erwartenden und vorwiegend 
wohnbezogenen Verkehrsmengen über insgesamt drei weiterführende innerörtliche 
Verkehrswege grundsätzlich nicht von mehr als nur unerheblichen Auswirkungen auf 
die bestehende Verkehrssituation bzw. die Verkehrsqualität und Leistungsfähigkeit 
der umliegenden Verkehrswege auszugehen ist. Die Verkehrsmengen bewegen sich 
auch künftig sich in einem normalen Belastungsbereich für Wohngebiete (Verkehrs-
stärke von weniger als 400 Kfz/h). Die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs 
im unmittelbaren Umfeld des geplanten Wohngebietes stellt insofern keine mehr als 
nur geringfügige Beeinträchtigung der Straßenanlieger dar, die in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 7 BauGB mit besonderem Gewicht zu berücksichtigen ist. 

1. 

2. 

3. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 Bauge-
setzbuch (BauGB) gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungs-
planes zu erwarten sind, als i.S.d. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig, sodass jedenfalls ein naturschutzrechtlicher 
Ausgleich für den durch den vorliegenden Bebauungsplan vorbereiteten Eingriff in 
Natur und Landschaft nicht erforderlich ist. Hiervon unabhängig wird jedoch im vor-
liegenden Bebauungsplan der erforderliche biotopschutzrechtliche Ausgleich gere-
gelt, da der auf einzelnen Flurstücken im Bereich des geplanten Baugebietes vor-
handene Streuobstbestand als gesetzlich geschütztes Biotop i.S.d. § 30 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) zu bewerten ist. Zum Entwurf des Bebauungsplanes 
wurden daher für den erforderlichen funktionalen biotopschutzrechtlichen Ausgleich 
entsprechende Flächen für die Neupflanzung von Obstbäumen in der Gemarkung 
Dutenhofen in den Bebauungsplan aufgenommen (Plankarte 2 und 3) und gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Streu-
obstwiese“ festgesetzt. Maßgeblich ist demnach ausschließlich der funktionale Er-
satz für entfallende Streuobstbestände. 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In Wetzlar besteht seit längerem eine sehr hohe Nachfrage nach Baugrundstücken, 
der die Stadt Wetzlar nicht gerecht werden kann, da sie nicht über Baugrundstücke 
in der benötigten Anzahl verfügt. Die Bewerberliste der Stadt Wetzlar umfasste zum 
Zeitpunkt Oktober 2016 bereits über 300 Bauplatzinteressenten und weist derzeit 
sogar über 520 Bauplatzinteressenten auf (Stand Oktober 2018). Demgegenüber 
verfügt die Stadt Wetzlar selbst derzeit über keinen veräußerbaren Bauplatz. Für die 
von der Stadt Wetzlar veräußerten Grundstücke gilt zudem eine Bauverpflichtung 
von drei Jahren. Gleichzeitig existieren nach dem Baulückenkataster der Stadt Wetz-
lar 461 voll erschlossene, aber unbebaute Baugrundstücke, die sich alle in Privatei-
gentum befinden (Stand September 2018). Bemühungen, die privaten Baugrundstü-
cke dem Immobilienmarkt zugänglich zu machen, waren bislang jedoch nur begrenzt 
erfolgreich, da viele Eigentümer ihre Bauplätze für ihre Nachkommen reservieren 
oder als Geldanlage betrachten. Jedoch wurden seit dem Zeitpunkt Oktober 2016 
zumindest etwa 21 Baulücken einer Bebauung zugeführt. 
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Da die vorgenannten Möglichkeiten der Innenentwicklung jedoch nicht ausreichen, 
um auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Baugrundstücken adäquat reagieren zu 
können, ist neben der Nachverdichtung und Wiedernutzbarmachung von Brachflä-
chen auch die Ausweisung neuer Wohngebiete erforderlich. Um das Oberzentrum 
Wetzlar im interkommunalen Wettbewerb auch künftig als attraktiven Standort für 
Wohnen und Arbeiten auszurichten und um Abwanderungen ins Umland zu verhin-
dern, benötigt die Stadt Wetzlar kurzfristig verfügbare Baugrundstücke. Im Zuge der 
geplanten Baugebietsentwicklung kann nunmehr ein wesentlicher Beitrag zur Schaf-
fung von Bauplätzen für die bedarfsorientierte Eigenentwicklung im Stadtteil Dutenh-
ofen geleistet werden. Der Bereich des Plangebietes grenzt zudem unmittelbar an 
bestehende Wohnbebauung am Ortsrand und bietet sich für eine städtebauliche 
Entwicklung an, zumal die äußere verkehrliche Erschließung sowie die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur im Umfeld bereits vorhanden sind.  
 
Für die Planung spricht in der Abwägung im Übrigen auch die vollständige eigen-
tumsrechtliche Verfügbarkeit der Flächen im Bereich des vorliegenden Plangebietes 
als Voraussetzung für die kurzfristige Schaffung von Baugrundstücken für eine 
Wohnbebauung sowie die nunmehr bereits seit einigen Jahren angestrebte städte-
bauliche Entwicklung in diesem Bereich, die auch bereits entsprechend im Flächen-
nutzungsplan der Stadt Wetzlar vorgesehen ist. 
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Bürger 2 (23.05.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Wie bereits zutreffend festgestellt, werden die Planungs- und Erschließungskosten 
von einem privaten Vorhabenträger übernommen, wobei die diesbezüglichen Einzel-
heiten in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Wetzlar und dem Vorha-
benträger geregelt werden. Im Einzelnen wird demnach unter anderem bestimmt, 
dass der Vorhabenträger sich verpflichtet, die Erschließung, d.h. Straße, Wasser, 
Kanal, in dem für die geplante Nutzung erforderlichen Umfang zu erbringen. Die 
Gemeindestraßen werden zu diesem Zweck auf Kosten des Vorhabenträgers herge-
stellt. Unverzüglich nach dem Endausbau und der Abnahme der neuen Verkehrsflä-
chen durch die Stadt Wetzlar überträgt der Vorhabenträger sodann kostenfrei das 
Eigentum an diesen Verkehrsflächen an die Stadt Wetzlar.  
 

1. 

2. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, zumal im Bebauungsplan über die Festsetzung von Straßenver-
kehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB nur die zur Herstellung der geplanten 
Wohnstraßen erforderlichen Flächen bauplanungsrechtlich gesichert werden. Die 
innere Aufteilung des Straßenraumes obliegt hingegen der dem Bebauungsplan 
nachgelagerten Erschließungsplanung. 
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Bürger 3 (24.05.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine Anbindung an die Stra-
ße Kleegarten, die bis auf die Höhe des geplanten Baugebietes entsprechend erwei-
tert wird sowie über einen Anschluss an die Straße Unterster Weg im Westen und 
ergänzend auch über die Straße Grohgasse im Nordosten. Die verkehrstechnische 
Erschließung beruht entgegen der zunächst vorgesehenen Erschließungsvariante, 
die dem Vorentwurf des Bebauungsplanes zugrunde lag und der zunächst vorgese-
henen Lage und Größe des Plangebietes entsprach, nicht mehr auf der Errichtung 
einer einzelnen Stichstraße mit Wendeanlage, sondern ermöglicht eine Durchbin-
dung der geplanten Verkehrsflächen zwischen den Straßen Kleegarten und Unters-
ter Weg. Hierbei wird nicht verkannt, dass es im Zuge der geplanten städtebaulichen 
Entwicklung von Wohnbaugrundstücken in gewissem Umfang zu einer Erhöhung des 
Verkehrsgeschehens im Umfeld des Plangebietes durch die zu erwartenden Ziel- 
und Quellverkehre kommen wird. Mit Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufes der 
weiterführenden innerörtlichen Verkehrswege ist im Zuge einer Umsetzung der Pla-
nung im Ergebnis jedoch nicht zu rechnen, da aufgrund der Anzahl an Bauplätzen 
sowie der räumlichen und zeitlichen Verteilung der zu erwartenden und vorwiegend 
wohnbezogenen Verkehrsmengen über insgesamt drei weiterführende innerörtliche 
Verkehrswege grundsätzlich nicht von mehr als nur unerheblichen Auswirkungen auf 
die bestehende Verkehrssituation bzw. die Verkehrsqualität und Leistungsfähigkeit 
der umliegenden Verkehrswege auszugehen ist. Die Verkehrsmengen bewegen sich 
auch künftig sich in einem normalen Belastungsbereich für Wohngebiete (Verkehrs-
stärke von weniger als 400 Kfz/h). Die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs 
im unmittelbaren Umfeld des geplanten Wohngebietes stellt insofern keine mehr als 
nur geringfügige Beeinträchtigung der Straßenanlieger dar, die in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 7 BauGB mit besonderem Gewicht zu berücksichtigen ist. 

1. 

2. 

3. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich jedoch kein weite-
rer Handlungsbedarf. Seitens des Kreisausschusses des Lahn-Dill-Kreises wurde 
jedoch in der entsprechenden Stellungnahme zum vorliegenden Bauleitplanverfah-
ren darauf hingewiesen, dass seitens des Schulträgers in Abhängigkeit von der wei-
teren demografischen Entwicklung geprüft wird, wie bei gegebenenfalls steigenden 
Schüler- und Klassenzahlen die Beschulung durch bauliche Maßnahmen oder Rege-
lungen der Schulbezirkssatzung sichergestellt werden kann. 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Wie bereits zutreffend festgestellt, werden die Planungs- und Erschließungskosten 
von einem privaten Vorhabenträger übernommen, wobei die diesbezüglichen Einzel-
heiten in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Wetzlar und dem Vorha-
benträger geregelt werden. Im Einzelnen wird demnach unter anderem bestimmt, 
dass der Vorhabenträger sich verpflichtet, die Erschließung, d.h. Straße, Wasser, 
Kanal, in dem für die geplante Nutzung erforderlichen Umfang zu erbringen. Die 
Gemeindestraßen werden zu diesem Zweck auf Kosten des Vorhabenträgers herge-
stellt. Unverzüglich nach dem Endausbau und der Abnahme der neuen Verkehrsflä-
chen durch die Stadt Wetzlar überträgt der Vorhabenträger sodann kostenfrei das 
Eigentum an diesen Verkehrsflächen an die Stadt Wetzlar.  
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Bürger 4 (24.05.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4 und 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Wie bereits zutreffend festgestellt, werden die Planungs- und Erschließungskosten 
von einem privaten Vorhabenträger übernommen, wobei die diesbezüglichen Einzel-
heiten in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Wetzlar und dem Vorha-
benträger geregelt werden. Im Einzelnen wird demnach unter anderem bestimmt, 
dass der Vorhabenträger sich verpflichtet, die Erschließung, d.h. Straße, Wasser, 
Kanal, in dem für die geplante Nutzung erforderlichen Umfang zu erbringen. Die 
Gemeindestraßen werden zu diesem Zweck auf Kosten des Vorhabenträgers herge-
stellt. Unverzüglich nach dem Endausbau und der Abnahme der neuen Verkehrsflä-
chen durch die Stadt Wetzlar überträgt der Vorhabenträger sodann kostenfrei das 
Eigentum an diesen Verkehrsflächen an die Stadt Wetzlar.  
 
 
 
 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, zumal im Bebauungsplan über die Festsetzung von Straßenver-
kehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB nur die zur Herstellung der geplanten 
Wohnstraßen erforderlichen Flächen bauplanungsrechtlich gesichert werden. Die 
innere Aufteilung des Straßenraumes obliegt hingegen der dem Bebauungsplan 
nachgelagerten Erschließungsplanung. 
 
 
 

4. 

5. 

6. 


